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Lehrerinnen und Lehrer sollen verstärkt Feedback ihrer Schülerinnen 
und Schüler einholen

Die Schulaufsicht in Österreich wurde 2019 grundlegend reformiert: Sie ist seither 
nicht mehr schulartenspezifisch, sondern schulartenübergreifend organisiert. 
Aus den ehemaligen Landes- und Pflichtschulinspektorinnen und -inspektoren 
wurden Schulqualitätsmanagerinnen beziehungsweise -manager (SQM). Im 
heute veröffentlichten Bericht „Schulaufsicht Neu – Qualitätsmanagement für 
Schulen“ zeigt der Rechnungshof auf, dass diese fünf Jahre nach der Reform 
noch nicht optimal implementiert ist. Verbesserungspotenzial gibt es etwa 
bei der Qualitätskontrolle an den Schulen. Zudem legt der Rechnungshof 
Einsparungsmöglichkeiten von etwa 6,35 Millionen Euro pro Schuljahr dar. Geprüft 
wurden das vormalige Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
und die Bildungsdirektionen für Niederösterreich und Vorarlberg. Außerdem holten 
die Prüferinnen und Prüfer Informationen bei 14 Schulen ein und führten Gespräche 
mit SQM. Prüfungszeitraum waren im Wesentlichen die Jahre 2019 bis 2023. 

Qualitätsmanagement für Schulen soll im Fokus der Tätigkeit von 
Schulqualitätsmanagerinnen und -managern stehen 

Die Kernaufgabe der SQM ist das Qualitätsmanagement für Schulen. Zudem haben 
sie die Fachaufsicht über die Schulleitungen der ihnen zugewiesenen Schulen. 
Weiters sind sie im Eskalationsfall für das Krisen- und Beschwerdemanagement 
zuständig. In Gesprächen mit dem Rechnungshof gaben die SQM jedoch an, 
dass das Krisen- und Beschwerdemanagement einen Großteil ihrer Arbeitszeit in 
Anspruch nehme. Weil ihre konkreten Tätigkeiten (Ressourcen) nicht entsprechend 
erfasst wurden, war auch nicht bekannt, ob das Qualitätsmanagement für 
Schulen im Fokus ihrer Arbeit stand. Obwohl dem Bildungsministerium bereits 
vor der Umstrukturierung der Schulaufsicht bekannt war, dass das Krisen- und 
Beschwerdemanagement ein hohes Ausmaß ihrer Ressourcen band, startete es erst 
im Jänner 2024 ein Projekt zum Beschwerdemanagement.
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Umgerechnet 196 vollzeitbeschäftigte SQM waren über das Schuljahr 2023/24 
österreichweit tätig. Ihre Arbeitslast ist zum Teil unausgewogen: So hatten in 
der Bildungsdirektion für Niederösterreich sechs SQM mehr als 60 Schulen zu 
betreuen. In der Bildungsregion 4 (Tulln) war eine SQM für 90 Schulen zuständig. 
Durchschnittlich war eine beziehungsweise ein SQM in Niederösterreich für 41 
Schulen zugeteilt. In Vorarlberg betreute eine beziehungsweise ein SQM zwischen 
acht und 42 Schulen.  

Einsparungspotenzial: 6,35 Millionen Euro pro Schuljahr

Fünf Jahre nach ihrer Einführung standen die Schulleitungen und SQM der 
schulartenübergreifenden Schulaufsicht ambivalent gegenüber – vor allem gab 
es Bedenken, dass die schulartenspezifische Expertise verloren gehen könnte. 
Um die schulartenspezifische Expertise zu verbessern, wurden die Fachstäbe in 
den Bildungsdirektionen um elf Planstellen aufgestockt. Damit erhöhte sich der 
Personalaufwand um durchschnittlich 1,37 Millionen Euro pro Jahr. 2023 lag der 
Personalaufwand für die Schulaufsichtsbediensteten in den Bildungsdirektionen 
österreichweit bei 25,62 Millionen Euro.

Auch an den Schulen selbst fallen Personalaufwendungen für die Schulaufsicht an. 
Bei der Abgeltung der Qualitäts-Schulkoordinatorinnen und -Schulkoordinatoren 
zeigt der Rechnungshof ein Einsparungs-Potenzial in der Höhe von etwa 
6,35 Millionen Euro pro Schuljahr auf, indem das Belohnungsschema der 
Pflichtschulen auf die Bundesschulen angewendet wird. Erfreulich: Das nunmehrige 
Bildungsministerium kündigte an, die Empfehlung des Rechnungshofes umzusetzen. 

Daten aus Bildungsmonitoring verwenden

Mit der Umstrukturierung der Schulaufsicht wurde auch ein neues 
Qualitätsmanagement an den Schulen eingeführt. Die entsprechenden Instrumente 
standen jedoch erst vier Jahre nach Umstrukturierung der Schulaufsicht zur 
Verfügung. Das Bildungsministerium verschob unter anderem wegen der COVID-
19-Pandemie die verpflichtende Erarbeitung der pädagogischen Leitvorstellungen 
und des Schulentwicklungsplans durch die Schulen auf Ende Jänner 2023. Der 
Rechnungshof stellte an den von ihm besuchten Schulen fest, dass die Instrumente 
vorlagen und großteils genutzt wurden. Er weist aber kritisch darauf hin, dass 
die Daten aus dem Bildungsmonitoring (etwa Zentralmatura-Ergebnisse oder 
individuelle Kompetenzmessung PLUS) noch von untergeordneter Bedeutung 
waren. Die SQM wären dazu anzuhalten, diese Daten zu verwenden. 
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Feedbacktool: Maßnahmen zur Nutzungssteigerung dringend geboten

Insgesamt hebt der Rechnungshof die Bedeutung von regelmäßigen Feedbacks 
für die Schul- und Unterrichtsentwicklung hervor. In diesem Zusammenhang und 
vor dem Hintergrund der Lizenz- und Wartungskosten von 4,08 Millionen Euro 
(Schuljahre 2021/22 bis 2026/27) verweist der Rechnungshof kritisch auf das 
ungenutzte Potenzial eines Evaluations- und Feedbacktools, dessen Zugangsrechte 
2021 beschafft wurden. Es dient unter anderem zum Feedback der Schülerinnen und 
Schüler an die Lehrpersonen und der Lehrpersonen an die Schulleitung. Mindestens 
45 Prozent der potenziellen Benutzerinnen und Benutzer hatten es im Schuljahr 
2022/23 dafür nachweislich nicht verwendet. Maßnahmen zur Nutzungssteigerung 
waren daher dringend geboten.

Späte Qualitätskontrolle 

Einführung und Umsetzung des neuen Qualitätsmanagements für Schulen bedürfen 
einer Qualitätskontrolle. Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräche zwischen SQM 
und Schulleitung sind dafür das zentrale Instrument. In den ersten 14 Monaten 
nach verpflichtender Einführung wurden diese Gespräche in Niederösterreich an 
39 Prozent, in Vorarlberg an 28 Prozent und im Bildungsministerium an 57 Prozent 
der Schulen geführt. Eine späte Qualitätssicherung am Ende der Frist (Anfang 2026) 
kann den Umsetzungserfolg der Reform jedoch erheblich verzögern und auch die 
Akzeptanz bei den Schulleitungen schwächen.

Valide Aussagen darüber, ob das Qualitätsmanagement für Schulen nun 
Verbesserungen brachte, sind nicht möglich. Der Grund: Das Ministerium hatte 
keine messbaren Ziele und Indikatoren zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 
in Schulen festgelegt. Der Rechnungshof empfiehlt daher, messbare Ziele und 
Indikatoren festzulegen.

Externe Beratungskosten senken

In den Jahren 2019 bis 2023 tätigte das Bildungsministerium im Zusammenhang 
mit der Schulaufsicht Neu und dem Qualitätsmanagement Auszahlungen in Höhe 
von 6,99 Millionen Euro für den Sachaufwand; Personalaufwand und Overhead 
schlugen in diesem Zeitraum mit 4,96 Millionen Euro zu Buche. 

Von 2019 bis 2023 zahlte das Bildungsministerium an ein Unternehmen 
428.000 Euro aus, etwa für Beratungsleistungen bei der Veranstaltung von 
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Schulaufsichtskongressen sowie für die Betreuung der Pilotierung eines regionalen 
Entwicklungsplans. Um externe Beratungskosten zu senken, empfiehlt der 
Rechnungshof, für künftige Projekte im Bildungsministerium Projektmanagement-
Kompetenzen aufzubauen. Das Ministerium sagte auch die Umsetzung dieser 
Empfehlung zu. 
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